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1 Einleitung 

Die Gemeinde Warthausen plant am westlichen Ortsrand von Birkenhard das ca. 1,25 ha gro-

ße Allgemeine Wohnbaugebiet „Burrenstraße“. Derzeit stehen noch 2 Ausführungsvarianten 

zur Debatte (Abb. 1 und 2), die sich aus artenschutzrechtlicher Sicht jedoch nicht unterschei-

den.  

Im Hinblick auf den besonderen Artenschutz ist zu prüfen, ob durch die Umsetzung des Bau-

gebietes die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG tangiert werden. Bei der Auf-

tragserteilung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages sah der Geltungsbereich des Bebau-

ungsplanes noch anders aus. Deshalb wurden im Frühjahr 2018 zwei Relevanzbegehungen 

durchgeführt, bei denen besonders auf die Vögel geachtet wurde. 

 

 

Abb. 1: Bebauungsplan „Burrenstraße“ Variante 1 (ES tiefbauplanung) 
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Abb. 2: Bebauungsplan „Burrenstraße“ Variante 2 (ES tiefbauplanung) 

 

 

2 Gesetzliche Grundlagen 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 

verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 

beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 

Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 

aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen 

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die Be-

einträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsri-

siko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beein-

trächtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen 

nicht vermieden werden kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, Be-

schädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht 

vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen 

Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Ent-

wicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der 

ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusam-

menhang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unver-

meidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der 

von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

 

Im bauplanungsrechtlichen Bereich sind für die artenschutzrechtliche Beurteilung des Vorha-

bens die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie streng geschützten Arten und die europäischen 

Vogelarten relevant. 

 

 

3 Streng geschützte Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

Fledermäuse 

Das Plangebiet wurde bislang landwirtschaftlich genutzt und dient den Fledermäusen allenfalls als 

Jagdgebiet. Im Plangebiet müssen keine Gehölze gerodet werden. Das Gebiet weist keine Struktu-

ren auf, die von Fledermäusen als Quartiere genutzt werden könnten. Somit besitzt das Gebiet für 

Fledermäuse keine artenschutzrechtliche Relevanz. 
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Zauneidechse 

Bei den beiden Gebietsbegehungen am 16.05.2018 und 05.06.2018 konnten keine Zauneidechsen 

oder andere Reptilien nachgewiesen werden. Dies hängt ursächlich mit dem Fehlen von geeigne-

ten Habitaten zusammen.  

 
Weitere streng geschützte Arten 

Andere streng geschützte Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sind 

hier nicht zu erwarten. 

 
 

4 Europäische Vogelarten 

Methodik 

Zur Erfassung der lokalen Vogelfauna wurden am 16.05.2018 und 05.06.2018 das geplante 

Baugebiet und die nähere Umgebung mit einem Fernglas begangen und alle akustisch oder 

optisch wahrnehmbaren Vögel punktgenau in luftbildgestützte Tageskarten (M. 1:2.000) ein-

getragen. Mit Hilfe der Tageskarten konnten dann in Anlehnung an die Revierkartierungsme-

thode (SÜDBECK et al. 2005) die Revierzentren der erfassten Brutvogelarten festgelegt wer-

den.  

 
Ergebnis der Revierkartierung 

Bei der Vogelkartierung im Jahr 2018 wurden insgesamt 25 Vogelarten nachgewiesen, von 

denen 15 Arten als Brutvögel und 9 Arten als Nahrungsgäste eingestuft wurden (vgl. Tab. 1 

und Abb. 3). Die Feldlerche wurde akustisch aus dem angrenzenden Offenland wahrgenom-

men. Von den 15 Brutvogelarten konnten 29 Brutreviere lokalisiert werden, die aber allesamt 

außerhalb des geplanten Baugebietes lagen.  

Bemerkenswert war die Beobachtung eines rufenden Berglaubsängers am 15.05.2019 ca.  

90 m westlich des Plangebietes, der aber am 05.06.2019 nicht mehr bestätigt werden konnte. 

Sein Status muss deshalb unklar bleiben. Bei den Vogelarten, die ihre Reviere nahe am ge-

planten Baugebiet hatten, handelt es sich um sog. Kulturfolger, die durch die geplante Bebau-

ung nicht beeinträchtigt werden. Es wurden keine Offenlandvögel in der näheren Umgebung 

festgestellt. Durch die eingekesselte Lage zwischen dem bestehenden Siedlungsbereich und den 

Sportanlagen ist kein zusätzlicher Kulisseneffekt zu erwarten, so dass kein Lebensraum von Of-

fenlandvögeln wie z. B. der Feldlerche verloren geht. Somit sind die europäischen Vogelarten 

ebenfalls nicht vorhabensrelevant. 
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Tab. 1: Kommentierte Artenliste 

S (Status): Bv=Brutvogel bzw. Brutverdacht, Ng=Nahrungsgast, Dz=Durchzügler 
Gefährdung/Schutz in Bad.-Württ. (BAUER et al. 2016) und Deutschland (GRÜNEBERG et al. 2015): 
0=ausgestorben, 1=vom Aussterben bedroht, 2=stark gefährdet, 3=gefährdet, V= Arten der Vorwarnliste 
EU: Vogelart des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
s/b: streng/besonders geschützt nach BNatSchG. 
 

Art S Gefährdung/Schutz Bemerkungen 
BW D EU s/b 

Amsel Bv    b 5 Rev. 
Bachstelze Bv    b 1 Rev. (Nestfund) 
Berglaubsänger Bv 1  x s 1 Rev.; am 16.05.2018 rufend 
Blaumeise Ng    b am 05.06.2018 mit Futter fliegend 
Buchfink Bv    b 3 Rev. 
Eichelhäher Ng    b  
Elster Ng    b  
Feldlerche - 3 3  b akustischer Nachweis im angrenzenden Offenland 
Feldsperling Bv V V  b 2 Rev. (2 Nestfunde) 
Goldammer Bv V V  b 3 Rev. 
Grauschnäpper Bv V V  b 1 Rev. (1 Nestfund) 
Grünfink Bv    b 5 Rev., darunter 1 Nestfund 
Hausrotschwanz Bv    b 1 Rev. 
Haussperling Bv V V  b 1 Rev. 
Kohlmeise Bv    b 1 Rev. 
Mehlschwalbe Ng V 3  b  
Mönchsgrasmücke Bv    b 2 Rev., darunter 1 Nestfund 
Rabenkrähe Bv    b 1 Rev. 
Rauchschwalbe Ng 3 3  b  
Ringeltaube Ng    b  
Rotmilan Ng  V x s  
Schwarzmilan Ng   x s  
Star Bv  3  b 1 Rev. (Nestfund) 
Turmfalke Ng V   s  
Zilpzalp Bv    b 1 Rev. (Nestfund) 
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Abb. 3: Revierzentren der festgestellten Brutvogelarten (M. 1:2.500) 

 
 

5 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

Die Verfasser kommen zum Ergebnis, dass die Umsetzung des geplanten Baugebietes nicht 

gegen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG verstößt und aus artenschutzrechtli-

cher Sicht zugelassen werden kann. Schadensmindernde oder funktionserhaltende Maßnah-

men sind nicht erforderlich. 
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